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Die	GEZ-Gebühr	–	oder	auch:	Rundfunkgebühr,	seit	neuestem:	Beitragsservice	–	sorgt	seit	eh	und	je	für	Unmut	in	der	Bevölkerung.	Dieser	Beitragsservice	des	öffentlich-rechtlichen	Rundfunks	erscheint	vielen	Menschen	eine	reine	Schikane	und	zudem	noch	völlig	überhöht	zu	sein.	Auch	die	Tatsache,	dass	sich	der	Betrag	seit	Januar	2015	von	17,98	€
auf	17,50	€	monatlich	verringert	hat,	trägt	nicht	dazu	bei,	die	erhitzten	Gemüter	zu	beruhigen	–	eine	Verringerung	um	48	Cent	scheint	vielen	eine	Farce	zu	sein,	zumal	sich	der	Grundsatz	bezüglich	der	Haushaltsabgabe	nicht	ändert:	jeder	Haushalt	hat	sie	zu	entrichten,	und	zwar	unabhängig	davon,	ob	dort	ein	Fernseher	oder	ein	Radio	vorhanden	ist.
So	kommt	so	mancher	Bürger	auf	die	Idee,	die	GEZ	nicht	zu	bezahlen.	Aber	ist	das	gestattet?	Darf	man	die	GEZ	unter	der	Prämisse	nicht	zahlen,	sie	sei	verfassungswidrig?Wer	muss	alles	Rundfunkgebühren	zahlen?Bis	zum	01.01.2013	war	die	Rechtslage	so,	dass	nur	derjenige	Rundfunkgebühren	zahlen	musste,	der	auch	tatsächlich	Rundfunkgeräte
genutzt	hatte.	Sprich:	wenn	in	einem	Haushalt	werde	ein	Fernsehgerät	noch	ein	Radio	vorhanden	gewesen	war,	bestand	keine	Zahlungspflicht	der	Rundfunkbeiträge.	Seit	der	Novellierung	des	Rundfunkbeitrags	jedoch	wird	dieser	als	eine	Haushaltsabgabe	angesehen,	was	bedeutet,	dass	unabhängig	vom	Vorhandensein	von	Rundfunkgeräten	sowie
deren	Anzahl	dieser	Beitrag	entrichtet	werden	muss.	Damit	auch	wirklich	niemand	dieser	Pflicht	entgeht,	hat	der	Beitragsservice	bis	zum	September	2013	sämtliche	Daten	der	Einwohnermeldeämter	durchsucht.	Aktuell	sollten	sämtliche	Haushalte	in	Deutschland	erfasst	sein	–	und	haben	inzwischen	ein	Schreiben	der	GEZ	erhalten,	welches	zunächst
als	eine	reine	Datenerfassung	anzusehen	war.	Mithilfe	der	Antwort	auf	dieses	Schreiben	wurde	die	individuelle	Haushaltssituation	geklärt;	sprich:	die	Frage:	„wer	wohnt	mit	wem	in	einer	Wohngemeinschaft?“	beantwortet.	Befand	sich	in	einem	Haushalt	bereits	jemand,	der	Rundfunkbeiträge	entrichtet,	so	genügte	die	Angabe	dessen	Kundennummer,
und	der	angeschrieben	Bürger	musste	nicht	mehr	mit	weiteren	Schreiben	rechnen.	Wurde	im	betreffenden	Haushalt	jedoch	noch	keine	GEZ-Gebühr	entrichtet,	so	konnte	ein	dementsprechendes	Kundenkonto	mithilfe	der	gewonnenen	Daten	eingerichtet	werden.Nun	kamen	bereits	zu	diesem	Zeitpunkt	einige	Menschen	auf	die	Idee,	auf	den	Brief	der
GEZ	nicht	zu	antworten	in	der	Hoffnung,	sie	kämen	um	eine	Erfassung	herum.	Dies	war	allerdings	nicht	der	Fall;	es	folgten	mindestens	ein	weiteres	Schreiben	und	schließlich	der	Beitragsbescheid.	Bei	diesem	ist	zu	beachten,	dass	er	sich	nicht	nur	auf	künftige,	sondern	auch	auf	vergangene	Gebühren	bezieht.	Stichtag	hierfür	ist	der	01.01.2013	oder
jenes	Datum,	zu	dem	der	Betreffende	in	die	besagte	Wohnung	eingezogen	ist.Was	passiert	wenn	die	Zahlungsaufforderung	ignoriert	wird?Wird	eine	derartige	Zahlungsaufforderung	ignoriert,	so	erhält	der	Betreffende	in	der	folgenden	Zeit	erneute	Zahlungserinnerungen,	verbunden	mit	Säumniszuschlägen.	Zu	diesem	Zeitpunkt	hat	der	Empfänger
einen	Monat	Zeit,	gegen	diesen	Bescheid	Widerspruch	einzulegen.	Dabei	sollten	allerdings	die	Ländergesetze	beachtet	werden:	in	einigen	Bundesländern	ist	es	möglich,	gleich	eine	Klage	vor	dem	Verwaltungsgericht	einzureichen.	Dabei	sollte	man	sich	jedoch	darüber	im	Klaren	sein,	dass	die	Erfolgsaussichten	bei	einer	Klage	eher	gering	sind.	sie
versprechen	nur	dann	erfolgreich	zu	sein,	wenn	sie	sich	gegen	einen	falschen	Bescheid	richten,	beispielsweise	wenn	der	Empfänger	bereits	verstorben	ist	oder	gar	nicht	in	der	betreffenden	Wohnung	gelebt	hat.Wer	es	versäumt,	fristgerecht	Widerspruch	einzulegen,	und	dennoch	den	Beitragsbescheid	ignoriert,	der	muss	damit	rechnen,	irgendwann
einen	Vollstreckungsbescheid	zu	bekommen.	Dieser	kann	im	schlimmsten	Fall	zu	einer	Lohnpfändung	und/oder	einem	Besuch	des	Gerichtsvollziehers	führen.	Darüber	hinaus	begeht	der	Schuldner	eine	Ordnungswidrigkeit,	wenn	er	mehr	als	sechs	Monate	im	Zahlungsverzug	ist.	Diese	kann	unter	Umständen	zur	Zahlung	eines	Bußgeldes	führen.Ist	die
Zahlungsverweigerung	der	Rundfunkgebühren	eine	Straftat?Die	Zahlungsverweigerung	der	Rundfunkgebühren	an	sich	stellt	jedoch	keine	Straftat	dar,	so	dass	diesbezüglich	keine	Repressalien	zu	erwarten	sind.Nun	kommt	immer	wieder	die	Meinung	auf,	der	Rundfunkbeitrag	hätte	in	der	Form,	wie	es	geschehen	ist,	gar	nicht	beschlossen	werden
dürfen.	Begründet	wird	dies	mit	der	Auffassung,	dass	es	sich	bei	diesem	um	eine	Gemeinlast,	also	um	eine	Steuer,	handelt.	Wäre	dies	der	Fall,	so	hätte	dessen	Regelung	nicht	bei	den	Ländern	liegen	dürfen.	Somit	wäre	er	verfassungswidrig.	Die	Frage,	ob	es	sich	bei	den	Rundfunkgebühren	um	eine	Steuer	handelt	oder	nicht,	sorgt	für	kontroverse
Meinungen	innerhalb	der	Experten.	Möglich	wäre	es,	dass	sich	diesbezüglich	eine	Einigung	ergeben	wird,	welche	auf	die	Zahlungspflicht	des	Rundfunkbeitrags	in	der	jetzigen	Form	auswirken	wird.	Solange	dies	jedoch	noch	offen	ist,	ist	jeder	Bürger	gut	beraten,	der	Zahlungsaufforderung	seitens	der	öffentlich-rechtlichen	Rundfunkanstalten
nachzukommen.	Lehre	der	Evolution	(©	adrenalinapura	–	stock.adobe.com)	Die	Evolution	[lat.	evolvere	–	aus(einander)wickeln,	entwickeln]	ist	ein	Fachbegriff	der	Natur-	und	Gesellschaftswissenschaften	zur	Kennzeichnung	bestimmter	Veränderungen	in	der	Welt.	Evolution	weist	auf	Abstammung.	Die	Formulierung	„Der	Mensch	stammt	vom	Affen
ab“	ist	zwar	sachlich	unkorrekt,	aber	fast	sprichwörtlich.	Der	Evolutionsgedanke	bedeutet	viel	für	die	Erklärung	der	Welt.	„Evolution	und	Evolutionstheorie	hat	auf	die	Betrachtung	des	Menschen	und	auf	das	Weltbild	des	Menschen	einen	wesentlichen	Einfluß.“	(J.	Oehler	1996)	Der	ursprüngliche	Gebrauch	des	Begriffes	deutet	zu	der	Auffassung	in
früheren	Jahrhunderten,	dass	beim	Entstehen	lebendiger	Wesen	lediglich	etwas	bereits	in	allen	Teilen	Vorgebildetes	entfaltet	oder	eben	„ausgewickelt“	werde	(Präformationslehre).	In	älteren	Lehrbüchern	findet	man	daher	auch	noch	den	Begriff	„Entwickelung“.	Heute	werden	Evolution	und	Entwicklung	entsprechend	ihrer	Bestimmung	als
philosophische	Kategorien	und	von	der	Tradition	der	Naturwissenschaften	her	weitgehend	synonym	benutzt.	Evolution	können	wir	im	Verlaufe	unseres	Daseins	in	den	vielfältigsten	Formen	feststellen:	Bevor	ein	Schmetterling	vor	unseren	Augen	über	blühende	Pflanzen	gaukelt,	hat	ein	Schmetterlingsweibchen	der	vorhergehenden	Generation	ein	Ei
abgelegt,	aus	dem	eine	Raupe	schlüpft.	Diese	frisst,	wächst	heran,	häutet	sich	mehrere	Male	und	wird	dann	zur	Puppe.	Daraus	schlüpft	nach	einer	Ruhepause	unser	Schmetterling.	–	Durch	vulkanische	Ereignisse	oder	Bautätigkeit	des	Menschen	entstehen	auf	unserem	Planeten	neue	Inseln.	Im	Laufe	von	Jahrzehnten	kann	man	beobachten,	wie	nach
und	nach	Organismen	diesen	neuen	Lebensraum	besiedeln,	so	dass	sich	eine	neue	Flora	und	Fauna	herausbildet.	–	Wir	sind	in	den	letzten	Jahrzehnten	Zeugen	umfangreicher	gesellschaftlicher	Veränderungen	geworden:	Gesellschaftssysteme	und	Staaten	wurden	gegründet,	etablierten	sich,	verloren	aber	auch	zum	Teil	wieder	ihre	Existenz.	–
Schließlich	kann	jeder	Mensch	an	sich	selbst	die	Evolution	seines	Körpers	und	seines	Denkens	feststellen	und	die	damit	verbundenen	Vorgänge	auch	an	anderen	Menschen	beobachten.	Nicht	jede	Veränderung	ist	Evolution	Evolution	kennzeichnet	also	Veränderungen.	Aber	nicht	jede	Veränderung	ist	Evolution.	Es	gibt	vielmehr	auch	nicht
evolutionäre	Veränderungen,	z.	B.	die	Erdrotation,	ein	rollender	Stein,	Bewegungen	am	Körper	wie	Lidschlag	und	die	dadurch	hervorgerufene	Befeuchtung	der	Augenoberfläche	oder	die	Atembewegungen.	Wodurch	sind	dann	evolutionäre	Veränderungen	charakterisiert?	Evolution	ist	die	gesetzmäßige,	irreversible,	qualitative	Veränderung	aller
Gegenstände	und	Erscheinungen	in	Natur,	Gesellschaft	und	im	Denken.	D.	h.:	Evolution	vollzieht	sich	ständig;	sie	ist	als	Prozess	allgegenwärtig.	Der	Evolutionsprozess	bringt	Evolutionsresultate	hervor;	alle	Gegenstände	und	Erscheinungen	in	Natur,	Gesellschaft	und	Denken	sind	das	Ergebnis	von	Evolution.	Evolution	vollzieht	sich	auf	der	Grundlage
des	Zusammenwirkens	von	Gesetzen	und	ist	unumkehrbar.	Daraus	folgt,	dass	Evolution	gerichtet	verläuft,	wobei	die	Richtungen	durch	Evolutionsfaktoren	aus	einem	Möglichkeitsfeld	heraus	bestimmt	werden.	Schließlich	bringt	Evolution	Neues	hervor;	aus	einer	alten	Qualität	(z.	B.	Ei)	wird	eine	neue	Qualität	(z.	B.	Vogel).	Dabei	verläuft	Evolution
phasenhaft	als	Reifeprozess	und	bringt	Differenzierungen	hervor.	Es	handelt	sich	dabei	um	einen	Formenwandel.	Die	Formen	gehen	auseinander	hervor	und	ineinander	über.	Evolution	tritt	uns	entsprechend	der	Strukturierung	der	Welt	in	verschiedenen	Formen	entgegen:	Wir	können	kosmische,	physikalische,	chemische,	biotische	und
gesellschaftliche	Evolution	unterscheiden.	Verschiedene	Evolutionsformen	Kosmische	Evolution	umfasst	das	Werden,	Dasein	und	Vergehen	aller	kosmischen	Gebilde,	also	Sterne,	Planeten,	Sonnen,	Kometen	und	interstellaren	Molekülwolken.	Kosmische	Evolutionsvorgänge	lassen	sich	am	besten	verstehen,	wenn	man	den	„Lebensweg“	eines	Sternes
von	seiner	„Geburt“	bis	zu	seinem	„Tod“	verfolgt.	Sterne	entstehen	aus	sehr	dünn	im	Raum	verteilter	Materie.	Diese	interstellaren	Wolken	werden	durch	gravitative	Kontraktion	enorm	verdichtet.	Die	Verdichtung	ist	mit	einer	so	ungeheuren	Temperaturerhöhung	verbunden,	dass	Kernfusionen	einsetzen.	Das	entstandene	Gebilde	gibt	Energie	ab	und
leuchtet;	ein	Stern	ist	„geboren“.	Der	Stern	gerät	durch	die	im	Wasserstofffusions-Reaktor	frei	werdende	Energie	in	einen	stabilen	Zustand.	Er	hält	zusammen,	da	der	durch	die	Energie	nach	außen	wirkende	Druck	und	die	zum	Zentrum	gerichtete	Gravitationskraft	die	gleiche	Größe	haben.	Es	kann	aber	zu	einer	plötzlichen,	erhöhten
Energiefreisetzung	kommen;	der	Fusionsreaktor	„brennt	durch“.	Dadurch	werden	die	äußeren	Schichten	des	Sterns	durch	Explosion	weggeschleudert.	Der	Kern	des	Sterns	bleibt	zurück	oder	der	Stern	explodiert	vollständig	(Supernova).	Durch	die	Explosionen	kommt	die	stellare	Materie	wieder	in	den	interstellaren	Raum	zurück.	Sie	wird	zu
interstellarer	Materie,	aus	der	bei	entsprechenden	Bedingungen	wieder	Sterne	entstehen	können.	Der	Vorgang	macht	deutlich,	dass	Evolution	zyklisch	verlaufen	kann.	Physikalische	Evolution	ist	eng	mit	der	kosmischen	Evolution	verbunden.	Sie	umfasst	beispielsweise	das	Entstehen	und	die	Verteilung	der	chemischen	Elemente	im	gesamten	Kosmos.
Die	Kernfusion	beginnt	mit	der	einfachsten	Möglichkeit.	Bei	dieser	werden	vier	Wasserstoffkerne	(Protonen)	unter	Energiefreisetzung	zu	einem	Heliumkern	verschmolzen.	Da	der	Wasserstoffvorrat	begrenzt	ist,	geht	die	Freisetzung	von	Energie	zurück.	Das	führt	wiederum	zu	einer	Kontraktion	der	Heliumkerne.	Diese	zieht	eine	solch	starke
Temperaturerhöhung	nach	sich,	dass	Helium	zu	Kohlenstoff	fusionieren	kann.	Das	Entstehen	des	Kohlenstoffes	löst	weitere	Kettenreaktionen	aus,	in	deren	Verlauf	andere	chemische	Elemente	mit	immer	größerer	Molekülmasse	aufgebaut	werden.	Chemische	Evolution	konnte	in	der	Geschichte	des	Universums	erst	einsetzen,	als	chemische	Elemente
durch	die	physikalische	Evolution	entstanden	waren.	Diese	traten	miteinander	unter	bestimmten	Reaktionsbedingungen	in	Wechselwirkung.	Demnach	ist	chemische	Evolution	die	gesetzmäßige	quantitative	und	qualitative	Veränderung	in	chemischen	Reaktionssystemen.	Sie	umfasst	die	Bildung,	Umwandlung	und	Vernichtung	chemischer
Verbindungen	auf	der	Grundlage	von	Strukturveränderungen.	Sie	ist	entweder	selbst	irreversibel	oder	Bestandteil	anderer	irreversibler	Prozesse.	Unter	dem	Begriff	chemische	Evolution	wird	eine	Vielzahl	von	sehr	verschiedenen	Prozessen	zusammengefasst:	Die	Bildung	von	Molekülen	und	freien	Radikalen	aus	Atomen	und	damit	das	Entstehen	der
chemischen	Bindung,	die	Entstehung	der	chemischen	Reaktion	als	grundlegender	Evolutionsmechanismus,	die	Evolution	interstellarer	Molekülwolken.	Schließlich	gehören	zur	chemischen	Evolution	auch	diejenigen	chemischen	Reaktionen,	die	sich	im	Verlaufe	der	Geschichte	der	nichtlebenden	Natur	auf	unserem	Planeten	abgespielt	haben	und	die
über	die	präbiotische	Evolution	bis	zum	Entstehen	erster	urtümlicher	Lebensformen	führten.	Biotische	Evolution	vollzieht	sich	auf	allen	Organisationsstufen	des	Lebendigen.	Sie	ist	die	gesetzmäßige,	irreversible,	quantitative	und	qualitative	Veränderung	der	Biosysteme	mit	der	Tendenz	zum	Entstehen	höherer	Qualitäten.	Sie	steht	mit
Umweltveränderungen	in	untrennbarer	Wechselwirkung.	Biotische	Evolution	umfasst	das	ständige	Werden	und	Vergehen	von	Biosystemen	in	bezug	auf	deren	Bau,	Struktur,	Funktion	und	Verhalten,	wobei	sich	in	der	Tendenz	als	Richtungen	Progression,	Regression	und	Spezialisierung	ausprägen.	Daraus	folgt:	Evolution	ist	nicht	gleich
Höherentwicklung!	Biotische	Evolution	beruht	auf	der	Generationenfolge	von	Organismen.	Sie	beinhaltet	daher	sowohl	die	Eigenentwicklung	(Ontogenese)	der	Organismen	als	auch	deren	Stammesentwicklung	(Phylogenese).	Sie	basiert	auf	dem	Wirken	biotischer	Gesetze.	Gesellschaftliche	Evolution	vollzieht	sich	in	den	Gemeinschaften	von
Menschen,	die	sich	im	Verlaufe	der	Anthropogenese	herausgebildet	haben	(Evolution	der	Menschen,	Evolution	der	Menschheit).	Sie	ist	demnach	die	gesetzmäßige,	irreversible,	quantitative	und	qualitative	Veränderung	der	menschlichen	Gesellschaft	und	ihrer	Gliederungen.	Gesellschaftliche	Evolution	umfasst	das	Werden,	Dasein	und	Vergehen	von
Gesellschaftssystemen.	Sie	basiert	auf	dem	Wirken	gesellschaftlicher	Gesetze	und	schließt	die	Herausbildung	von	Persönlichkeiten	ein.	Gesellschaftliche	Evolution	wird	bewusst	durch	spontanes	und	planvolles	Handeln	von	einzelnen	Menschen	und	Menschengruppen	realisiert.	Die	Evolutionsformen	stehen	in	einem	bestimmten	Verhältnis	zueinander.
Zunächst	entstanden	sie	in	der	dargestellten	Reihenfolge.	Lediglich	kosmische	und	physikalische	Evolution	wirkten	von	Anfang	an	parallel.	Jede	folgende	Evolutionsform	gründet	sich	auf	dem	Wirken	der	vorhergehenden	und	deren	Gesetzen.	Biotische	Evolution	muss	daher	nicht	nur	biotischen,	sondern	auch	chemischen	und	physikalischen	Gesetzen
genügen	(Persistenz	der	Evolution).	Deshalb	muss	alles,	was	biotisch	möglich	ist,	auch	physikalisch	möglich	sein.	Aber	nicht	alles,	was	physikalisch	möglich	ist,	muss	auch	biotisch	möglich	sein.	Evolution	muss	erklärt	werden	Es	nützt	wenig	festzustellen,	dass	es	Evolution	gibt.	Viel	wichtiger	ist	Evolution	zu	erklären,	d.	h.	darzulegen,	wie	Evolution
verläuft	und	wodurch	sie	gesteuert	wird.	Derartige	Erklärungen	liefert	eine	Evolutionstheorie.	Biotische	Evolution	kann	durch	biologische	Evolutionstheorien	erklärt	werden.	Als	Beispiel	dient	die	Synthetische	Theorie	der	Evolution	(STE)	als	verbreitetste	Theorie.	Ihr	zufolge	ist	die	gegenwärtige	lebende	Natur	das	Ergebnis	eines	komplexen
Evolutionsprozesses,	der	sich	über	einen	Zeitabschnitt	von	vielen	Milliarden	Jahren	erstreckte	und	bis	heute	andauert.	Ihr	Inhalt	ist	–	sehr	knapp	gefasst	–	folgender:	Das	Lebendige	ist	auf	der	Grundlage	der	Bildung	von	chemischen	Elementen	und	ihrer	Teilchen	(physikalische	Evolution)	sowie	auf	Grund	des	Zustandekommens	chemischer
Verbindungen	und	ihrer	Teilchen	(chemische	Evolution)	aus	Nichtlebendem	durch	Selbstorganisation	entstanden.	Über	vielfältige	chemische	Reaktionen	lagerten	sich	verschiedene	Moleküle	zusammen.	Diese	Gebilde	brauchten	gegenüber	dem	sie	umgebenden	Milieu	eine	Abgrenzung.	Auf	diese	Weise	entstanden	Elementarorganismen	(Leben)	und
aus	diesen	Urorganismen	über	Jahrmillionen	hinweg	die	vielfältigsten	Lebensformen.	Ein	Teil	konnte	nicht	überleben	und	starb	aus.	Die	biotische	Evolution	beruht	nun	auf	der	Generationenfolge	der	Organismenarten.	Hierfür	hat	jede	Art	Mechanismen	herausgebildet,	die	die	Fortpflanzung	zuverlässig	gewährleisten	und	in	der	Regel	einen
Überschuss	an	Nachkommen	erzeugt.	Es	kommt	zur	Ausbildung	von	Möglichkeitsfeldern	für	weitere	Evolution.	Biotische	Evolution	funktioniert	über	das	Wirken	von	Evolutionsfaktoren:	Mutation	(Veränderlichkeit),	Selektion	(Auslese),	räumliche	Trennung	(Separation),	Isolation,	Neukombination,	genische	Drift.	Ihre	Wirkung	entfaltet	sich	innerhalb
von	Populationen.	Dabei	ist	das	Verhalten,	genauer	die	Verhaltensänderung,	von	Organismen	bedeutungsvoll.	Hierbei	erfolgt	eine	„Bewertung“	der	entstandenen	Möglichkeiten.	Das	Ergebnis,	also	die	Wirklichkeiten,	sind	solche	Organismen,	die	an	ihre	Umwelt	und	an	andere	Organismen	(Koevolution)	relativ	angepasst	sind	(Gesetz).	Die	zufällig	am
besten	angepassten	Organismen	haben	einen	Überlebensvorteil	gegenüber	den	weniger	gut	angepassten.	Schließlich	geht	die	STE	davon	aus,	dass	die	Evolutionsfaktoren	nicht	von	vornherein	in	vollkommener	Ausprägung	vorhanden	waren.	Sie	entstanden	vielmehr	ebenfalls	im	Evolutionsprozess	und	wurden	von	ihm	weiter	ausgeformt	(Evolution	der
Evolution).	Gibt	es	sie	wirklich?	Bis	hierher	haben	wir	stillschweigend	vorausgesetzt,	dass	es	Evolution	auch	wirklich	gibt.	Ernst	Mayr	(1994)	meint:	Seit	Darwins	Zeiten	„sind	derartig	viele	Beweise	für	die	Evolution	gefunden	worden,	dass	ich	keinen	ernsthaften	Biologen	kenne,	der	die	Evolution	für	irgend	etwas	anderes	hält	als	für	eine	Tatsache	...
Die	Tatsache	der	organischen	Evolution	ist	ebenso	überzeugend	bewiesen	wie	die	Tatsache,	dass	die	Erde	nicht	flach	ist	und	dass	sie	um	die	Sonne	kreist	und	nicht	umgekehrt.“	(S.	203,	204)	Diese	Auffassung	wird	jedoch	nicht	von	allen	Menschen,	auch	nicht	von	allen	Biologen,	geteilt.	So	schreibt	z.	B.	Wolf-Rüdiger	Arendholz	(1994):	„Die	Evolution	–
und	die	damit	verbundenen	Theorien	–	ist	aber	kein	Faktum,	keine	Tatsache,	sondern	...	eine	Idee,	ein	‘denkerisches	Gebilde,	dessen	Zweck	die	kausale	Erklärung	des	Vorhandenseins	und	der	jetzigen	Beschaffenheit	des	Reiches	des	Lebenden	auf	der	Erde	ist’.	Dabei	erschließt	sich	die	Außenwelt	‘der	menschlichen	Beobachtung	nicht	unmittelbar	und
voraussetzungsfrei.	Vielmehr	sind	der	Beobachtung	Konzepte,	Theorien	und	Sprache	vorauszustellen,	damit	die	Vielfalt	der	Erscheinungen	anschaulich	wird’“.	(S.	209)	Die	Kontroverse	führt	zur	Frage:	Muss	man	Evolution	beweisen?	Damit	zusammenhängend	wird	der	Evolutionsforschung	bisweilen	unterstellt,	dass	sie	nach	Belegen	für	eine
umfassende	Evolution	suche.	Richtig	daran	ist,	dass	sich	die	Evolutionsforscher	bemühen,	immer	mehr	Sachzeugen	aus	der	Vergangenheit	ans	Tageslicht	zu	befördern,	die	als	Evolutionsresultate	eines	bestimmten	Zeitabschnittes	gelten.	Dabei	gehen	sie	aber	davon	aus,	dass	die	Evolution	als	Naturvorgang	eine	Tatsache	ist	und	daher	keines	Beweises
bedarf.	Wenn	etwas	mit	Beweisen	angereichert	werden	muss,	so	sind	das	die	bestehenden	Theorien	über	Evolution.	Derartige	Betrachtungen	von	Evolution	führen	zu	einer	speziellen	Frage	nach	der	Herkunft	des	Lebendigen.	Und	darauf	gibt	es	zwei	Antworten,	die	entgegengesetzte	Aussagen	enthalten.	Die	eine,	historisch	ältere	Antwort	lehrt	uns,
dass	das	Lebendige	durch	den	Schöpfungsakt	eines	Gottes	entstanden	sei	und	seine	Entfaltung	durch	göttliches	Wirken	gelenkt	werde.	Diese	Position	ist	Bestandteil	von	Religionen.	Die	geschichtlich	jüngere	Antwort	ist	ein	Ergebnis	wissenschaftlichen	Forschens.	Sie	sagt	aus,	dass	die	Lebewesen	in	einem	komplizierten	Naturprozess	aus
Nichtlebendem	entstanden	sind	und	sich	seitdem	auf	der	Grundlage	von	Selbstorganisation	und	Selbstreproduktion	bis	zu	den	heutigen	Formen	entwickelt	haben.	Evolutionsdenken	ist	Freies	Denken	Beide	Antworten	sind	grundverschieden	und	erscheinen	unversöhnlich.	Die	religiöse	Antwort	wird	in	Religions-Grundsatzdokumenten	gegeben;	für	die
christliche	Religion	ist	dies	das	Alte	Testament	oder	umgangssprachlich	die	Bibel.	Die	Antwort	der	Wissenschaft	kann	man	in	einer	Reihe	von	Büchern	nachlesen,	als	Hypothesen	und	Theorien,	in	Form	wissenschaftlicher	Aussagen	und	Behauptungen.	Der	englische	Biologe	Charles	Darwin	(1809–1882)	begründete	als	erster	umfassend	und	ausgehend
von	eigenen	Forschungsergebnissen	die	natürliche	Entstehung	und	Entwicklung	des	Lebenden	in	einer	biologischen	Evolutionstheorie,	die	den	Menschen	und	seine	Herkunft	einschloss.	Aus	dieser	Situation	entspann	sich	ein	Streit,	der	bis	heute	nicht	ausgefochten	ist:	Welche	der	beiden	Antworten	ist	denn	die	richtige?	Oder	vereinfacht:	Wer	hat
Recht	–	die	Bibel	oder	Darwin?	Der	Streit	wird	auch	kaum	dadurch	entschärft,	dass	es	seit	geraumer	Zeit	etliche	Versuche	gibt,	Schöpfungslehre	und	wissenschaftliche	Evolutionstheorie	miteinander	stimmig	zu	machen.	Freies	Denken	schließt	Evolutionsdenken	ein,	das	genaue	Prüfen	der	Argumente	aber	nicht	aus.	Das	ist	um	so	bedeutsamer,	weil	
Evolution	nicht	mehr	nur	als	Naturprozess	wirkt.	Die	vom	Menschen	initiierte	und	gesteuerte	künstliche	Evolution	(Züchtung,	Gentechnik)	gewinnt	immer	mehr	an	Umfang.	Literatur:	Bretschneider,	J.:	Schöpfung	oder	Evolution?	–	Marx,	S.:	Entwicklung	im	Kosmos.	–	In:	Lebt	Darwins	Erbe?	–	Neustadt/Rbge.	:	Lenz,	1995.	–	Bretschneider,	J.:	Gedanken
zur	chemischen	Evolution.	–	In:	Chemie	in	der	Schule.	–	Berlin	35(1988)11.	–		Ders.:	Biologische	Evolutionstheorie	–	Konsens	und	Kontroversen.	–	In:	Biologie	in	der	Schule.	–	Berlin	40(1991)6.	–	Mayr,	E.:	Evolution	–	Grundfragen	und	Mißverständnisse.	–	Arendholz,	W.-R.:	Die	Evolution	ein	Faktum?	–	In:	Ethik	und	Sozialwissenschaften.	–	Opladen
5(1994)4.	–	S.	203	–	211.	–	Oehler,	J.:	Zur	Aktualität	evolutionsbiologischer	Diskussion.	–	In:	Biologen	in	unserer	Zeit.	–	Weinheim	(1996)1.	Autor:	Jan	Bretschneider	Quelle:	Erstveröffentlichung	im	Lexikon	freien	Denkens,	Angelika	Lenz	Verlag	2000	Kapitel	9	(Eigentumsbindung,	Befreiungen)	(1)	Den	Ländern	steht	ein	Vorkaufsrecht	zu	an
Grundstücken,	1.die	in	Nationalparken,	Nationalen	Naturmonumenten,	Naturschutzgebieten	oder	als	solchen	einstweilig	sichergestellten	Gebieten	liegen,2.auf	denen	sich	Naturdenkmäler	oder	als	solche	einstweilig	sichergestellte	Gegenstände	befinden,3.auf	denen	sich	oberirdische	Gewässer	befinden.Liegen	die	Merkmale	des	Satzes	1	Nummer	1
bis	3	nur	bei	einem	Teil	des	Grundstücks	vor,	so	erstreckt	sich	das	Vorkaufsrecht	nur	auf	diesen	Teil.	Der	Eigentümer	kann	verlangen,	dass	sich	der	Vorkauf	auf	das	gesamte	Grundstück	erstreckt,	wenn	ihm	der	weitere	Verbleib	in	seinem	Eigentum	wirtschaftlich	nicht	zuzumuten	ist.	(2)	Das	Vorkaufsrecht	darf	nur	ausgeübt	werden,	wenn	dies	aus
Gründen	des	Naturschutzes	und	der	Landschaftspflege	einschließlich	der	Erholungsvorsorge	erforderlich	ist.	(3)	Das	Vorkaufsrecht	bedarf	nicht	der	Eintragung	in	das	Grundbuch.	Es	geht	rechtsgeschäftlich	und	landesrechtlich	begründeten	Vorkaufsrechten	mit	Ausnahme	solcher	auf	den	Gebieten	des	Grundstücksverkehrs	und	des	Siedlungswesens
im	Rang	vor.	Bei	einem	Eigentumserwerb	auf	Grund	der	Ausübung	des	Vorkaufsrechts	erlöschen	durch	Rechtsgeschäft	begründete	Vorkaufsrechte.	Die	§§	463	bis	469,	471,	1098	Absatz	2	und	die	§§	1099	bis	1102	des	Bürgerlichen	Gesetzbuches	finden	Anwendung.	Das	Vorkaufsrecht	erstreckt	sich	nicht	auf	einen	Verkauf,	der	an	einen	Ehegatten,
eingetragenen	Lebenspartner	oder	einen	Verwandten	ersten	Grades	erfolgt.	(4)	Das	Vorkaufsrecht	kann	von	den	Ländern	auf	Antrag	auch	zugunsten	von	Körperschaften	und	Stiftungen	des	öffentlichen	Rechts	und	anerkannten	Naturschutzvereinigungen	ausgeübt	werden.	(5)	Abweichende	Vorschriften	der	Länder	bleiben	unberührt.§	66	idF	d.	G	v.
29.7.2009	I	2542:	Schleswig-Holstein	-	Abweichung	durch	§	50	des	Landesnaturschutzgesetzes	(LNatSchG)	v.	24.2.2010	GVOBl.	Schl.-H.	S.	301	mWv	1.3.2010	(vgl.	BGBl.	I	2010,	450)	§	66	idF	d.	G	v.	29.7.2009	I	2542:	Sachsen	-	Abweichung	durch	§	36	des	Sächsischen	Naturschutzgesetzes	(SächsNatSchG)	idF	d.	Bek.	v.	3.7.2007	SächsGVBl.	S.	321,
zuletzt	geändert	durch	Artikel	17	des	G	v.	15.12.2010	SächsGVBl.	S.	387,	398,	mWv	15.5.2010	(vgl.	BGBl.	I	2011,	842)	§	66	idF	d.	G	v.	29.7.2009	I	2542:	Berlin	-	Abweichung	durch	§	53	des	Berliner	Naturschutzgesetzes	(NatSchG	Bln)	v.	29.5.2013	GVBl.	BE	S.	140	mWv	9.6.2013	(vgl.	BGBl.	I	2013,	2830)	§	66	idF	d.	G	v.	29.7.2009	I	2542:	Nordrhein-
Westfalen	-	Abweichung	durch	§	74	Abs.	1	des	Landesnaturschutzgesetzes	idF	d.	Bek.	v.	21.7.2000	GV.	NRW.	S.	568,	das	durch	G	v.	15.11.216	GV.	NRW.	S.	934	neu	gefasst	wurde	mWv	25.11.2016	(vgl.	BGBl.	I	2017,	3285)	§	66	Abs.	1,	3	u.	4	idF	d.	G	v.	29.7.2009	I	2542:	Mecklenburg-Vorpommern	-	Abweichung	durch	§	34	Abs.	1,	2	u.	5	des
Naturschutzausführungsgesetzes	(NatSchAG	M-V)	v.	23.2.2010	GVOBl.	M.-V.	S.	66	mWv	1.3.2010	(vgl.	BGBl.	I	2010,	1622)	§	66	Abs.	1	idF	d.	G	v.	29.7.2009	I	2542:	Schleswig-Holstein	-	Abweichung	durch	§	50	des	Landesnaturschutzgesetzes	(LNatSchG)	v.	24.2.2010	GVOBl.	Schl.-H.	S.	301	mWv	1.3.2010	(vgl.	BGBl.	I	2010,	450);	geänderte
Abweichung	durch	§	50	des	Landesnaturschutzgesetzes	(LNatSchG)	v.	24.2.2010	GVOBl.	Schl.-H.	S.	2010,	S	301,	ber.	S.	486;	GVOBl.	Schl.-H.	2011,	S.	225,	dieser	geändert	durch	Art.	1	Nr.	44	G	v.	27.5.2016	GVOBl.	Schl.-H.	S.	162,	mWv	24.6.2016	(§	50	Abs.	1	LNatSchG)	(vgl.	BGBl.	I	2016,	1655)	§	66	Abs.	1	idF	d.	G	v.	29.7.2009	I	2542:	Thüringen	-
Abweichung	durch	§	31	des	Thüringer	Naturschutzgesetzes	(ThürNatG)	v.	30.7.2019	GVBl	TH	2019,	S.	323,	340,	geändert	durch	Art.	1a	des	Gesetzes	v.	30.7.2019,	mWv	20.8.2019	(vgl.	BGBl.	I	2020,	161)	§	66	Abs.	1	idF	d.	G	v.	29.7.2009	I	2542:	Hamburg	-	Abweichung	durch	§	18a	Abs.	1	des	Hamburgischen	Gesetzes	zur	Ausführung	des
Bundesnaturschutzgesetzes	(HmbBNatSchAG)	v.	11.5.2010	HmbGVBl.	S.	350,	402,	dieser	eingef.	durch	das	Dritte	Gesetz	zur	Änderung	des	Hamburgischen	Gesetzes	zur	Ausführung	des	Bundesnaturschutzgesetzes	v.	24.1.2020	HmbGVBl.	2020	S.	92,	mWv	8.2.2020	(vgl.	BGBl.	I	2021,	261)	§	66	Abs.	3	Satz	3	idF	d.	G	v.	29.7.2009	I	2542:	Schleswig-
Holstein	-	Abweichung	durch	§	50	des	Landesnaturschutzgesetzes	(LNatSchG)	v.	24.2.2010	GVOBl.	Schl.-H.	S.	301	mWv	1.3.2010	(vgl.	BGBl.	I	2010,	450);	geänderte	Abweichung	durch	§	50	des	Landesnaturschutzgesetzes	(LNatSchG)	v.	24.2.2010	GVOBl.	Schl.-H.	S.	2010,	S	301,	ber.	S.	486;	GVOBl.	Schl.-H.	2011,	S.	225,	dieser	geändert	durch	Art.	1
Nr.	44	G	v.	27.5.2016	GVOBl.	Schl.-H.	S.	162,	mWv	24.6.2016	(§	50	Abs.	3	LNatSchG)	(vgl.	BGBl.	I	2016,	1655)	§	66	Abs.	3	Satz	4	idF	d.	G	v.	29.7.2009	I	2542:	Hamburg	-	Abweichung	durch	§	18a	des	Hamburgischen	Gesetzes	zur	Ausführung	des	Bundesnaturschutzgesetzes	(HmbBNatSchAG)	v.	11.5.2010	HmbGVBl.	S.	350,	402,	dieser	eingef.	durch
das	Gesetz	zur	Änderung	des	Hamburgischen	Gesetzes	zur	Ausführung	des	Bundesnaturschutzgesetzes	v.	23.12.2011	HmbGVBl.	2012	S.	3,	mWv	7.1.2012	(vgl.	BGBl.	I	2013,	821)	§	66	Abs.	4	idF	d.	G	v.	29.7.2009	I	2542:	Thüringen	-	Abweichung	durch	§	31	des	Thüringer	Naturschutzgesetzes	(ThürNatG)	v.	30.7.2019	GVBl	TH	2019,	S.	323,	340,
geändert	durch	Art.	1a	des	Gesetzes	v.	30.7.2019,	mWv	20.8.2019	(vgl.	BGBl.	I	2020,	161)§	66	BNatSchG	räumt	den	Ländern	ein	beschränktes	Vorkaufsrecht	an	Grundstücken	und	Grundstücksteilen	ein,	die	sich	in	besonders	schutzwürdigen	Bereichen	oder	mit	schutzwürdigen	Merkmalen	befinden,	sofern	der	Erwerb	zum	Schutz	von	Natur	und
Landschaft	erforderlich	ist.	Es	regelt	Anwendungsbereich,	Voraussetzungen	der	Ausübung,	Rang	und	Rechtsfolgen	sowie	Übertragungsmöglichkeiten	auf	Dritte.Verortung:	Bundesnaturschutzgesetz	(BNatSchG),	Abschnitt	zu	Schutz-,	Pflege-	und	Entwicklungsgebieten;	spezielle	Regelung	zu	staatlichen	Erwerbsbefugnissen.	Wesentliche
Verweisnormen:	vor-	und	nachgeschaltete	Vorschriften	zum	Schutz	von	Schutzgebieten	im	BNatSchG	(z.	B.	§§	23	ff.	zu	Naturschutzgebieten,	§§	24	ff.	zu	Nationalparken),	zivilrechtliche	Verweise	auf	das	BGB	(insbesondere	§§	463–469,	471,	1098	Abs.2,	1099–1102	BGB	für	Vorkauf,	Erwerb	und	Rang),	landesrechtliche	Regelungen	gemäß	Abs.5.
Obrigado!	Fique	tranquilo,	o	seu	comentário	não	será	exibido	a	outros	usuários.	Firmenwagen	auf	Privatparkplatz	durch	Vandalismus	beschädigt.	Wer	haftet?	Firma	Z.	hat	keine	Parkplätze	in	ihrer	Geschäftsstelle	in	H.	Die	gewerblichen	Mitarbeiter,	die	kleine	Transporter	als	Firmenwagen	benutzen,	sind	deshalb	dazu	angehalten	die	Fahrzeuge	mit
nach	Hause	zu	nehmen	und	dort	zu	parken.	Bei	den	Einstellungsgesprächen	wird	den	potentiellen	Arbeitnehmern	gesagt	sie	DÜRFEN	die	Fahrzeuge	mitnehmen	und	von	ihrem	Wohnort	zur	Arbeit,	bzw.	zum	ersten	Objekt	losfahren.	Bei	Arbeitsantritt	von	Frau	L.	wird	dann	auf	ihre	Anfrage	hin	mitgeteilt,	dass	das	Fahrzeug	weder	am	Wochenende
noch	nach	19:00	Uhr	und	auch	nicht	privat	genutzt	werden	darf,	ausser	kurz	zum	Einkaufen	o.ä.	während	der	Kernarbeitszeit	(7:00	-	19:00	Uhr).	Frau	L.	hatte	bereits	bei	der	Einstellung	mitgeteilt,	dass	in	ihrem	Wohngebiet	nur	Anwohnerparken	mit	Parkausweis	möglich	ist	und	sie	nur	ein	einziges	Fahrzeug	parken	kann.	Da	wurde	gesagt,	dass	man
da	schon	eine	Lösung	finden	würde.	Zu	dem	Zeitpunkt	ist	Frau	L.	davon	ausgegangen,	dass	sie	das	Firmenfahrzeug	auch	privat	nutzen	kann,	wenn	das	im	Fahrtenbuch	als	private	Fahrt	eingetragen	wird.	Dann	hätte	sie	ihr	eigenes	Fahrzeug	abschaffen	können,	welches	sie	sowieso	nur	wenig	nutzt.	Nun	wird	Frau	L.	nach	einer	Arbeitswoche,	in	der	sie
morgens	mit	ihrem	privaten	PKW	zur	Niederlassung	gekommen	ist,	und	dort	den	Firmenwagen	abgeholt	hat,	nahe	gelegt	diesen	endlich	mitzunehmen,	da	die	wenigen	Parkplätze	anderweitig	gebraucht	würden.	Frau	L.	teilt	mit,	dass	das	derzeit	nicht	ginge,	weil	sie	an	ihrem	Wohnort	keinen	zweiten	Parkausweis	beantragen	könne.	Zwei	Fragen:	1.)
Muss	Frau	L.	das	Fahrzeug	mitnehmen	und	bei	sich	zuhause	parken?	2.)	Wer	haftet	und	ist	verantwortlich,	wenn	das	Fahrzeug	am	Wochenende,	während	es	am	Wohnort	von	Frau	L.	geparkt	ist?	Im	Arbeitsvertrag	gibt	es	keine	Vereinbarung	was	das	Fahrzeug	angeht.	(Frau	L.	wohnt	in	einem	Viertel	in	dem	es	kaum	Parkplätze	gibt.	Das	Milieu	ist
derartig,	dass	z.B.	am	1.	Mai	gelegentlich	Vandalismus	u.a.	an	Fahrzeugen	begangen	wird.)	AW:	Firmenwagen	auf	Privatparkplatz	durch	Vandalismus	beschädigt.	Wer	haftet?	Nein.	Der	Arbeitgeber,	sofern	nicht	ein	möglicher	Schadensverursacher	herangezogen	werden	kann.	Aber	auch	das	ist	Sache	des	Arbeitgebers.	Gibt	es	dafür	Quellen?	Bzw.	wo
ist	das	geregelt?	AW:	Firmenwagen	auf	Privatparkplatz	durch	Vandalismus	beschädigt.	Wer	haftet?	Der	Eigentümer	haftet	für	Schäden	an	seinem	Eigentum,	wenn	kein	Schädiger	ausgemacht	werden	kann.	Aber	muss	das	Firmenfahrzeug,	ein	Flottenfahrzeug,	nicht	korrekt	geparkt	worden	sein?	D.h.	auf	dem	Firmengelände,	wenn	Nutzungsart	des
Firmenwagens	nicht	im	Arbeits-	oder	Überlassungsvertrag	geregelt	ist?	Es	liegt	keinerlei	Schriftform	hinsichtlich	des	Fahrzeugs	vor.	AW:	Firmenwagen	auf	Privatparkplatz	durch	Vandalismus	beschädigt.	Wer	haftet?	Aber	muss	das	Firmenfahrzeug,	ein	Flottenfahrzeug,	nicht	korrekt	geparkt	worden	sein?	Selbstverständlich.	Auf	dem	Mittelstreifen
der	A5	ist	es	jedenfalls	nicht	korrekt	und	der	Fahrer	haftet.	D.h.	auf	dem	Firmengelände,	Nein.	Die	wenigsten	Firmenfahrzeuge	werden	auf	dem	Firmengelände	geparkt.	Eigentlich	dürfte	dann	auch	kein	Unternehmen	in	der	Innenstadt	einen	Wagen	anmelden.	wenn	Nutzungsart	des	Firmenwagens	ist	nicht	im	Arbeits-	oder	Überlassungsvertrag
geregelt	ist?	Im	Arbeitsvertrag	würde	ich	das	nicht	erwarten.	Bei	uns	gibt	es	eine	firmeninterne	Regel,	dass	Fahrzeuge	nachts	"im	befriedeten	Bereich"	geparkt	werden	müssen.	Gibt	es	so	etwas	nicht,	dann	gibt	es	so	etwas	nicht.	Ich	würde	den	AN	etwas	unterschreiben	lassen,	wo	er	den	Wagen	zu	parken	hat,	steht	so	etwas	nicht	irgendwo;	dann
muss	der	Fahrer	den	Wagen	gemäß	StVO	abstellen.	Benamung	/	Benennung	in	der	Chemie	(©	ivan	gusev	-	stock.adobe.com)	Die	Benamung,	Benennung	ist	abgeleitet	von	Name,	althochd.	namo,	mittelhochd.	name;	griech.	ónoma,	lat.	nomen.	„Jedes	Ding	hat	seinen	Namen“	lautet	eine	Sentenz.	D.h.	jedes	Ding,	jeder	Sachverhalt,	Wirkliches	und
Unwirkliches,	Reales	und	nur	Gedachtes,	unterliegt	einer	sprachlichen	Registrierung,	die	als	Benamung	oder	Benennung	bezeichnet	wird.	Benamung	ist	also	eine	Sache	der	Übereinkunft,	der	Festlegung:	„Werden	Dinge	bekannt	und	so	interessant,	dass	bloßes	Aufweisen	und/oder	umschreibende	Kennzeichnung	nicht	genügt,	…	erhalten	sie	einen
Namen.“	(Löther	1972,	S.	137)	Die	Benamung	führt	entweder	zu	einem	Gattungsnamen,	der	Dinge	oder	Wesen	bezeichnet,	die	mehrfach	vorhanden	sind;	oder	das	Ergebnis	ist	ein	Eigenname,	der	Gegenstände	oder	Personen	bezeichnet,	die	nur	einmal	vorhanden	sind	oder	waren.	Eigennamen	sind	also	immer	an	ein	ganz	bestimmte	Objekt	gebunden,
z.B.	ein	Planeten-	oder	Personenname.	Für	den	Menschen	gilt	der	Eigenname	als	ein	Ausweis	seiner	Identität.	Mit	einem	Eigennamen	kann	auch	eine	besondere	Bedeutung	des	Objektes	hervorgehoben	werden,	z.B.	Tanzbuche,	Gerichtslinde.	Beispiel	für	Benamung	/	Benennung	Ein	eindrucksvolles	Beispiel	für	eine	Benamung	lieferte	uns	der	russische
Zoologe	und	Ethnograph	Nikolaj	NikolajeviÈ	Miklucho-Maklaj	(1846–1888):	„Unter	den	Eingeborenen	Bongus	rief	es	eine	große	Aufregung	hervor,	als	ich	erklärte,	dass	ich	für	sie	einen	Stier,	eine	Kuh,	einen	Ziegenbock	und	Ziegen	mitgebrachte	hätte.	Alle	sprachen	mir	die	Namen	dieser	Tiere	nach;	alle	wollten	die	Tiere	sofort	sehen	[…]	Einige
Knaben	kamen	ganz	außer	Atem	mit	der	Nachricht	gelaufen,	dass	sich	‘tamo	russ’	mit	‘bul	boro	russ’	(einem	großen	Schwein)	…	nähern.“	(Miklucho-Maklaj	S.	340,	343)	Die	Benamung	ist	eine	Grundoperation	der	vergleichenden,	systematisierenden	Erkenntnistätigkeit,	die	besonders	für	die	Taxonomie	benötigt	wird.	Daher	stellt	die	Benamung	die
sprachliche	Seite	der	Klassifikation	dar;	sie	drückt	die	signifikative	(bezeichnende)	Funktion	der	Sprache	aus.	Die	Benamung	gilt	als	Denotation	eines	Wortes	bzw.	einer	Wortgruppe.	D.h.	wenn	dem	sprachlichen	Zeichen	ein	Sachverhalt	der	Wirklichkeit	entspricht,	dann	wird	das	Wort,	die	Wortgruppe	zum	Namen	(fixierte	Denotation).	Die	Benamung
von	Objekten	erfolgt	sowohl	durch	die	Umgangssprache	als	auch	durch	die	verschiedenen	Fachsprachen.	Hierbei	tritt	eine	unübersehbare	Menge	an	Synonymen	auf.	So	wird	die	Umwelt	auch	noch	mit	den	Wörtern	Ambiente,	Milieu	oder	Umgebung	bezeichnet.	Ein	Kopf	und	Hals	verbindender	Muskel,	der	Kopfwender,	heißt	in	der	medizinischen
Fachsprache	Musculus	sternocleidomastoideus.	Die	allbekannte	Kohlmeise	läuft	in	der	Biologie	auch	unter	dem	Namen	Parus	major	major.	Benamung	in	der	Fachsprache	und	den	Wissenschaften	Aber	auch	innerhalb	einer	Fachsprache	führt	die	Benamung	zu	unterschiedlichen	Resultaten.	In	der	Chemie	muss	man	z.B.	bei	der	Benamung	von	Stoffen
zwischen	rationalen	Namen	und	Trivialnamen	unterscheiden.	So	heißt	der	herkömmliche	Alkohol	genauer	Ethylalkohol	oder	Ethanol.	Essig	wird	in	der	Chemie	als	Essigsäure	oder	noch	genauer	als	Ethansäure	geführt.	Das	im	Backpulver	enthaltene	Natron	heißt	chemisch	korrekt	Natriumhydrogenkarbonat.	Die	vielfältigen	Benamungen	bilden
schließlich	das	terminologische	Gesamtsystem	einer	Wissenschaft.	In	diesem	werden	Termini	(Singular:	Terminus)	und	Nomina	(Singular:	Nomen)	unterschieden.	Termini	sind	sprachliche	Ausdrücke,	mit	denen	die	betreffende	Wissenschaft	Aussagen	über	ihre	Objekte	macht.	So	werden	in	der	Biologie	Lebewesen	auf	Grund	ihrer	Verwandtschaft	und
Ähnlichkeit	zu	Gruppen	zusammengefasst,	die	man	je	nach	ihrem	Rang	z.B.	als	Spezies	(Art)	oder	Genus	(Gattung)	benennt.	Die	Gesamtheit	der	Termini	einer	Wissenschaft	heißt	Terminologie.	Nomina	sind	sprachliche	Ausdrücke,	welche	die	Objekte	einer	Wissenschaft	bezeichnen.	So	wird	ein	Vertreter	einer	Spezies	in	der	Biologie	als	Felis	leo	(Löwe)
benannt;	das	zugehörige	Genus	als	Felidae	(Katzenartige).	Die	Gesamtheit	der	Nomina	einer	Wissenschaft	heißt	Nomenklatur.	Probleme	mit	der	Benamung	treten	vor	allem	in	solchen	Wissenschaften	auf,	deren	Objektbereich	eine	große	Mannigfaltigkeit	aufweist.	Solche	werden	in	der	Regel	von	Kommissionen	bearbeitet,	die	auf	der	Grundlage	von
Konsens	verbindliche	Regelungen	treffen.	Das	gilt	z.B.	für	die	Benamung	von	chemischen	Verbindungen	und	Organismen,	aber	auch	für	die	Nomina	anatomica	des	Menschen.	Diese	Verfahrensweise	hat	einen	nicht	zu	unterschätzenden	Vorteil:	die	Terminologie	und	Nomenklatur	einer	Wissenschaft	sind	auf	diese	Weise	international	und	dienen	der
Verständigung	der	Wissenschaftler	aller	Länder.	Ihre	Termini	und	Nomen	lassen	sich	im	Wesentlichen	auf	lateinische,	griechische	und	englische	Bezeichnungen	zurückführen.	Das	erleichtert	die	Einführung	neuer	Benamung	en,	die	sich	mit	dem	wissenschaftlichen	Erkenntnisfortschritt	als	unerlässlich	erweisen.	Auch	in	der	Umgangssprache	treten
hinsichtlich	der	Benamung	Probleme	auf.	Sie	liegen	in	der	regional	unterschiedlichen,	oft	durch	Dialekte	bedingten	Bezeichnung	von	Objekten	begründet.	So	heißt	eine	Schubkarre	in	Deutschland	auch	noch	Raber	oder	Radeberre.	Wenn	ein	Pilz	einmal	als	Gelbschwamm,	aber	auch	als	Gaalhinel	oder	Pfifferling	bezeichnet	wird,	so	haben	die	an	der
Benamung	Beteiligten	sicher	einige	Mühe,	sich	gegenseitig	klar	zu	machen,	dass	sie	von	der	gleichen	Pilzart	sprechen.	Literatur:	Hoffmeister,	J.:	Wörterbuch	der	philosophischen	Begriffe.	–	Hamburg	:	Meiner,	1955.	–	Löther,	R.:	Die	Beherrschung	der	Mannigfaltigkeit.	–	Jena	:	Fischer,	1972.	–	Miklucho-Maklaj,	N.	N.:	Tamo	Russ.	–	Berlin	:	SWA-
Verlag,	o.J.	Autor:	Jan	Bretschneider		Quelle:	Erstveröffentlichung	im	Lexikon	freien	Denkens,	Angelika	Lenz	Verlag	2007	Das	Verwaltungsgericht	Berlin	(Az.	VG	19	K	17/22	und	VG	19	K	351/23)	entschied,	dass	wandhängende	WCs,	Handtuchheizkörper	und	4qm-Balkone	in	Milieuschutzgebieten	zulässig	sind,	da	sie	dem	zeitgemäßen	Standard
durchschnittlicher	Wohnungen	entsprechen.	Modernisierungspläne	scheitern	zunächst	an	der	Behörde	Zwei	Eigentümerinnen	von	Wohnhäusern	in	Berliner	Milieuschutzgebieten	hatten	gegen	das	Bezirksamt	geklagt,	nachdem	dieses	ihre	Bauvorhaben	nicht	genehmigt	hatte.	Eine	Klägerin	plante	im	Badezimmer	einer	Wohnung	den	Austausch	eines
bodenstehenden	WCs	gegen	ein	wandhängendes	Modell	sowie	den	Einbau	eines	Handtuchheizkörpers.	Die	zweite	Klägerin	wollte	an	ihrem	Mehrfamilienhaus	dreizehn	Balkone	mit	jeweils	vier	Quadratmetern	Fläche	anbringen	lassen.	Beide	Maßnahmen	wurden	vom	Bezirksamt	abgelehnt.	Die	Behörde	argumentierte,	dass	die	geplanten
Veränderungen	über	den	üblichen	Ausstattungsstandard	hinausgingen	und	somit	als	aufwertende	bauliche	Änderungen	im	Sinne	der	Milieuschutzverordnung	unzulässig	seien.	Die	Klägerinnen	hingegen	sahen	darin	lediglich	eine	Anpassung	an	zeitgemäße	Wohnverhältnisse,	die	auch	unter	sozialen	Erhaltungsauflagen	erlaubt	sein	sollten.	Gericht
erlaubt	Ausstattungsanpassung	an	mittleren	Standard	Die	19.	Kammer	des	Verwaltungsgerichts	Berlin	gab	den	Eigentümerinnen	recht.	Nach	Auffassung	des	Gerichts	ergibt	sich	aus	dem	Baugesetzbuch	ein	Anspruch	auf	Genehmigung,	wenn	die	geplanten	baulichen	Veränderungen	den	Standard	einer	durchschnittlichen	Wohnung	im	Sinne	moderner
Wohnverhältnisse	erreichen	sollen.	Es	sei	gesetzlich	nicht	erforderlich,	dass	die	Maßnahmen	ausschließlich	zur	Einhaltung	bauordnungsrechtlicher	Mindestanforderungen	dienen	müssten.	Vielmehr	sei	eine	maßvolle	Anhebung	des	Ausstattungsniveaus	in	Milieuschutzgebieten	zulässig,	sofern	sie	sich	im	Rahmen	des	bundesweit	üblichen	Standards
bewege.	Wandhängende	WCs,	einfache	Handtuchheizkörper	und	Balkone	in	der	beantragten	Größe	seien	heute	weit	verbreitet	und	würden	auch	in	den	Mietspiegeln	großer	Städte	nicht	automatisch	als	aufwertend	oder	mietsteigernd	eingestuft.	Daher	sei	das	Bezirksamt	verpflichtet,	die	Genehmigungen	zu	erteilen.	Tipp:	Bei
Modernisierungsmaßnahmen	in	Milieuschutzgebieten	ist	es	wichtig,	den	bundesweiten	Wohnstandard	im	Blick	zu	behalten.	Bauliche	Änderungen,	die	dem	Durchschnitt	moderner	Wohnverhältnisse	entsprechen,	können	auch	unter	Milieuschutz	zulässig	sein.	Eine	gute	Dokumentation	zur	Verbreitung	und	Akzeptanz	der	geplanten
Ausstattungselemente	kann	helfen,	Ablehnungen	zu	entkräften	und	den	Genehmigungsanspruch	durchzusetzen.	Mietminderung	aufgrund	defektem	Tiefgaragentor?	Hallo!	Man	gehe	von	folgender,	imaginärer	Situation	aus:	Person	X	hat	einen	Stellplatz	in	einer	großen	Tiefgarage	gemietet.	Seit	ca.	drei	Wochen	ist	das	Tiefgaragentor	defekt.	Es	steht
Tag	und	Nacht	offen	und	lässt	sich	auch	nicht	manuell	schließen.	Somit	können	theoretisch	auch	nicht	berechtigte	Personen	zu	jeder	Tageszeit	die	Tiefgarage	betreten	und	ggf.	die	darin	abgestellten	Fahrzeuge	beschädigen	oder	gar	entwenden.	Hat	Person	X	den	Anspruch	auf	eine	Mietminderung?	Theoretisch	kann	das	Fahrzeug	ja	in	der	Tiefgarage
abgestellt	werden	und	der	Stellplatz	ist	an	sich	nutzbar,	nur	ist	es	nicht	Sinn	einer	abschließbaren	Tiefgarage.	Viele	Grüße!	AW:	Mietminderung	aufgrund	defektem	Tiefgaragentor?	Wie	viel	möchte	X	denn	mindern?	Es	wäre	wohl	1%	mit	Wohlwollen	angemessen.	AW:	Mietminderung	aufgrund	defektem	Tiefgaragentor?	Hat	Person	X	den	Anspruch	auf
eine	Mietminderung?	Theoretisch	kann	das	Fahrzeug	ja	in	der	Tiefgarage	abgestellt	werden	und	der	Stellplatz	ist	an	sich	nutzbar,	nur	ist	es	nicht	Sinn	einer	abschließbaren	Tiefgarage.	Richtig.	Laut	dem	Urteil	1988	vom	AG	Kassel	ist	der	Sinn	einer	Garage,	das	Fahrzeug	vor	Witterungseinflüssen	zu	schützen.	Das	leicht	erhöhte	Risiko	von
Eindringlingen	sei	unerheblich.	(	Der	Vermieter	kommt	erst	wieder	ins	Spiel,	wenn	etwas	wegen	des	defekten	Tores	passiert,	über	das	er	(schon	länger)	informiert	war.	Würde	die	Versicherung	dann	die	Übernahme	eines	Schadens	mit	Verweis	auf	das	Tor	ablehnen,	so	wäre	der	VM	zu	100%	mit	im	Boot.	AW:	Mietminderung	aufgrund	defektem
Tiefgaragentor?	Wie	viel	möchte	X	denn	mindern?	Es	wäre	wohl	1%	mit	Wohlwollen	angemessen.	Nein.	Siehe	#3.	Ein	fehlender	2.	Schlüssel	würde	hingegen	laut	LG	Bonn	zu	5%	Mietminderung	berechtigen.	(	Die	Verhältnismäßigkeit	kann	ich	nicht	nachvollziehen,	vor	allem	je	nach	Wohngebiet	und	Milieu	im	Falle	der	unverschließbaren	Garage.	AW:
Mietminderung	aufgrund	defektem	Tiefgaragentor?	Ein	Urteil	von	1988	könnte	durch	gesellschaftliche	Veränderungen	überholt	worden	sein...	M	könnte	den	Mangel	der	KfZ-Versicherung	bekannt	geben	und	die	denkbare	erhöhte	Prämie	als	Schadensersatz	geltend	machen.	AW:	Mietminderung	aufgrund	defektem	Tiefgaragentor?	Ein	Urteil	von	1988
könnte	durch	gesellschaftliche	Veränderungen	überholt	worden	sein...	Ja.	Also	-	ja	klar!	Darauf	sollte	man	aber	keine	Mietminderung	stützen,	denke	ich.	M	könnte	den	Mangel	der	KfZ-Versicherung	bekannt	geben	und	die	denkbare	erhöhte	Prämie	als	Schadensersatz	geltend	machen.	Könnte	man.	Repariert	aber	der	VM	den	Mangel	kurz	darauf,	steht
der	M	etwas	blöd	da	mit	der	erhöhten	Prämie.	Und	ich	vermute	auch,	dass	die	VS	den	Mangel	als	vorübergehend	ansehen	wird	-	zunächst.	Von	daher	könnte	man	die	VS	fragen,	wie	sich	das	auf	die	Prämie	dauerhaft	auswirken	würde.	Und	den	VM	mit	dem	Ergebnis	konfrontieren.	Der	Gednake	wäre,	die	Differenz	als	Anhaltpunkt	für	eine
Mietminderung	zu	nehmen.	Klingt	vernünftig.	Nur	habe	ich	da	eben	Bedenken,	ob	eine	Minderung	zulässig	ist,	solange	ja	nichs	passiert	ist.	Schadensersatz	gibt	es	ja	erst,	wenn	der	Schaden	eingetreten	ist.	Wobei	-	eine	Änderung	der	Abstellbedingungen	MUSS	der	Versicherte	unverzüglich	melden.	Er	stellt	die	VS	sonst	womöglich	frei	von	der
Leistung.	Und	ob	er	dann	vom	VM	den	eingetretenen	Schaden	ersetzt	bekommt	-	der	M	muss	es	vermutlich	einklagen.	Also	wäre	eine	Meldung	an	die	VS	tatsächlich	ratsam.	Egal,	was	die	daraus	machen.	Obrigado!	Fique	tranquilo,	o	seu	comentário	não	será	exibido	a	outros	usuários.	Milieu	bezeichnet	im	juristischen	Sinne	das	soziale	und	kulturelle
Umfeld	von	Menschen,	das	deren	Denken,	Handeln	und	Rechtsauffassungen	beeinflusst	und	bestimmt.	In	diesem	Artikel	wird	das	Thema	Milieu	im	Kontext	des	deutschen	Rechtssystems	untersucht.	Das	Milieu	ist	von	großer	Bedeutung	für	das	juristische	Schaffen,	da	es	unmittelbar	auf	die	Rechtsauffassungen	von	Menschen,	ihre	Handlungen	und	die
Auslegung	von	Gesetzen	einwirkt.	In	den	folgenden	Abschnitten	werden	verschiedene	Aspekte	des	Milieus	analysiert	und	seine	Bedeutung	für	das	deutsche	Rechtssystem	aufgezeigt.	Milieu	und	rechtliche	Normen	Das	Milieu	steht	in	enger	Verbindung	mit	der	Entstehung	und	Entwicklung	von	rechtlichen	Normen.	Die	juristische	Gesetzgebung	und
Rechtsprechung	ist	häufig	Ergebnis	eines	gesellschaftlichen	Konsens,	der	sich	aus	den	unterschiedlichen	Meinungen,	Überzeugungen	und	Werthaltungen	der	Mitglieder	der	Gesellschaft	zusammensetzt.	In	diesem	Zusammenhang	spielen	das	soziale	Umfeld	und	die	kulturellen	Hintergründe	eine	entscheidende	Rolle.	Gesetzgebung	und	Milieu	Die
Gesetzgebung	ist	ein	Prozess,	der	durch	das	Milieu	gestaltet	und	beeinflusst	wird.	Insbesondere	wird	die	Gesetzgebung	in	demokratischen	Staaten	durch	die	politischen	Parteien	und	die	verschiedenen	Interessengruppen,	die	die	soziale	Sichtweise	und	das	kulturelle	Verständnis	repräsentieren,	bestimmt.	Ein	Beispiel	hierfür	ist	das	§218	StGB,
welches	das	Abtreibungsverbot	reguliert.	Diese	Regelung	ist	das	Ergebnis	kontroverser	politischer	Diskussionen,	die	in	unterschiedlichen	sozialen	Milieus	geführt	wurden	und	die	jeweils	verschiedene	ethische	und	moralische	Bewertungen	der	Abtreibung	zugrunde	legen.	Milieu	und	Rechtsprechung	Die	deutschen	Gerichte	sind	in	ihrer
Rechtsprechung	an	das	geltende	Recht	und	an	die	herrschende	Rechtsauffassung	des	Milieus	gebunden.	Dies	spiegelt	sich	in	der	Rechtsanwendung	wider,	die	durch	die	gerichtliche	Interpretation	der	Gesetze	erfolgt.	Einfluss	des	Milieus	auf	die	Rechtsprechung	Die	Rechtsprechung	wird	durch	das	Milieu	beeinflusst,	da	die	Gerichte	sich	an	den
gesellschaftlichen	Wertvorstellungen	und	den	herrschenden	Rechtsauffassungen	orientieren.	Ein	Beispiel	hierfür	ist	die	Rechtsprechung	zum	Thema	Ehe	für	alle.	Im	Juli	2017	wurde	das	Gesetz	zur	Einführung	des	Rechts	auf	Eheschließung	für	Personen	gleichen	Geschlechts	(§	1353	BGB)	verabschiedet.	Diese	Entscheidung	spiegelt	eine	Veränderung
des	gesellschaftlichen	Klimas	und	des	Milieus	wider,	in	dem	sich	eine	zunehmende	Akzeptanz	für	gleichgeschlechtliche	Partnerschaften	und	Ehen	entwickelte.	Konflikte	zwischen	Milieu	und	Recht	Die	unterschiedlichen	kulturellen	und	sozialen	Auffassungen,	die	in	einem	Land	wie	Deutschland	aufeinandertreffen,	führen	mitunter	zu	Konflikten
zwischen	den	verschiedenen	Milieus	und	der	Rechtsordnung.	Dabei	kann	es	vorkommen,	dass	für	bestimmte	Personen	ggf.	soziale	oder	kulturelle	Normen	von	größerer	Bedeutung	sind	als	das	formelle	deutsche	Rechtssystem.	Beispiel:	Familienrecht	und	kulturelle	Normen	Ein	Beispiel	ist	die	Anerkennung	von	ausländischen	Familienrecht	in
Deutschland,	in	welchem	kulturelle	Unterschiede	zu	Geschlechterrollen	oder	der	Ehe	bestehen.	Um	dennoch	die	rechtliche	Gleichbehandlung	in	Deutschland	zu	gewährleisten,	wurde	das	Internationale	Privatrecht	(IPR)	entwickelt,	welches	den	richtigen	Umgang	mit	Rechtsnormen	behandelt,	die	auf	unterschiedliche	Milieus	zurückzuführen	sind.
Regelungen	zum	Ehegüterrecht,	wie	z.B.	der	§	1411	BGB	zur	Gütertrennung	Regelungen	zum	Kindschaftsrecht,	wie	z.B.	§	1671	BGB	zur	Regelung	der	elterlichen	Sorge	Regelungen	zum	Unterhaltsrecht,	wie	z.B.	§	1570	BGB	zur	Regelung	des	Betreuungsunterhalts	Durch	das	IPR	und	die	Anwendung	deutschen	Rechts	auf	ausländische
Eheschließungen	oder	Lebenspartnerschaften	werden	mögliche	Konflikte	zwischen	Milieu	und	dem	deutschen	Rechtssystem	adressiert	und	aufgelöst.	FAQ	zum	Thema	"Milieu"	1.	Was	versteht	man	unter	dem	Begriff	"Milieu"	im	juristischen	Zusammenhang?	Im	juristischen	Kontext	bezieht	sich	der	Begriff	"Milieu"	auf	die	sozialen,	kulturellen	und
wirtschaftlichen	Umstände,	die	das	Verhalten	und	die	Lebensweise	von	Personen	in	einer	bestimmten	Gruppe	beeinflussen	können.	In	Bezug	auf	Rechtsvorschriften	können	diese	Umstände	zur	Anwendung	unterschiedlicher	Gesetze	und	Regelungen	führen,	abhängig	von	den	betroffenen	Personen	und	ihrem	Umfeld.	2.	In	welchen	Bereichen	des
Rechts	spielt	das	Milieu	eine	Rolle?	Das	"Milieu"	kann	eine	Rolle	in	verschiedenen	Bereichen	des	Rechts	spielen,	wie	z.B.	im	Sozialrecht,	Arbeitsrecht,	Familienrecht	oder	Strafrecht.	In	jedem	dieser	Rechtsgebiete	können	soziale,	wirtschaftliche	oder	kulturelle	Unterschiede	die	Rechte	und	Pflichten	der	beteiligten	Personen	beeinflussen.	3.	Wie
können	Gerichte	die	Berücksichtigung	des	Milieus	in	Urteilen	begründen?	Gerichte	können	die	Berücksichtigung	des	"Milieus"	in	ihrer	Urteilsbegründung	aus	verschiedenen	Gründen	anführen,	wie	z.B.	um	eine	gerechte	und	angemessene	Entscheidung	zu	treffen,	die	die	besonderen	Umstände	der	beteiligten	Personen	berücksichtigt.	Dies	kann
insbesondere	bei	der	Bemessung	von	Strafen	oder	Schadensersatzansprüchen	relevant	sein,	wenn	die	Gerichte	die	individuellen	Verhältnisse	der	Täter	oder	Opfer	berücksichtigen	müssen.	4.	Gibt	es	gesetzliche	Regelungen,	die	explizit	auf	das	"Milieu"	Bezug	nehmen?	Es	gibt	keine	spezifischen	Gesetze	oder	Regelungen,	die	sich	ausschließlich	auf	das
"Milieu"	beziehen,	aber	es	ist	ein	Begriff,	der	in	der	Praxis	in	verschiedenen	Rechtsgebieten	verwendet	wird.	Zum	Beispiel	kann	im	Strafrecht	nach	§	46	des	Strafgesetzbuches	(StGB)	die	Persönlichkeit	des	Täters	und	seine	Verhältnisse	bei	der	Strafzumessung	berücksichtigt	werden,	was	auch	Aspekte	des	Milieus	einschließen	kann.	5.	Welche	Rolle
spielt	das	Milieu	im	Strafrecht	bei	der	Beurteilung	der	Schuldfähigkeit?	Im	Strafrecht	kann	das	"Milieu"	eine	Rolle	bei	der	Beurteilung	der	Schuldfähigkeit	einer	Person	spielen.	Gemäß	§	20	des	StGB	ist	eine	Person	schuldunfähig,	wenn	sie	aufgrund	einer	krankhaften	seelischen	Störung,	einer	tiefgreifenden	Bewusstseinsstörung,	einer	geistigen
Behinderung	oder	einer	schweren	anderen	seelischen	Abartigkeit	unfähig	ist,	das	Unrecht	der	Tat	einzusehen	oder	nach	dieser	Einsicht	zu	handeln.	Dementsprechend	können	soziale	und	kulturelle	Faktoren	des	Milieus	dazu	führen,	dass	eine	Person	in	einem	anderen	Kontext	schuldfähig	wäre,	in	einem	bestimmten	Milieu	jedoch	als	schuldunfähig
eingestuft	wird.	6.	Wie	beeinflusst	das	Milieu	die	Rechtsprechung	im	Familienrecht?	Im	Familienrecht	kann	das	"Milieu"	eine	Rolle	bei	Entscheidungen	über	Sorgerecht,	Umgangsrecht	oder	Unterhaltsansprüche	spielen.	Gerichte	können	die	sozialen,	wirtschaftlichen	und	kulturellen	Umstände	der	beteiligten	Personen	berücksichtigen,	um	das	Wohl
des	Kindes	zu	gewährleisten	und	eine	gerechte	Verteilung	von	Rechten	und	Pflichten	zwischen	den	Eltern	zu	erreichen.	So	können	beispielsweise	finanzielle	Möglichkeiten,	kulturelle	Praktiken	oder	soziale	Bindungen	des	Milieus	berücksichtigt	werden.	7.	Kann	das	Milieu	im	Arbeitsrecht	zur	Anwendung	kommen?	Im	Arbeitsrecht	kann	das	"Milieu"
eine	Rolle	bei	der	Auslegung	von	Arbeitsverträgen	oder	bei	der	Beurteilung	von	Kündigungen	spielen.	Zum	Beispiel	kann	ein	Gericht	die	wirtschaftlichen	und	sozialen	Verhältnisse	in	einem	bestimmten	Arbeitsumfeld	berücksichtigen,	um	zu	entscheiden,	ob	eine	Kündigung	gerechtfertigt	ist	oder	ob	bestimmte	Klauseln	in	einem	Arbeitsvertrag
angemessen	sind.	8.	Welche	Rolle	spielt	das	Milieu	für	soziale	Sicherungsleistungen?	Im	Bereich	der	sozialen	Sicherung	kann	das	"Milieu"	für	die	Gewährung	von	Leistungen,	wie	z.B.	Arbeitslosengeld,	Grundsicherung	für	Arbeitssuchende,	sowie	für	den	Zugang	zu	verschiedenen	sozialen	Dienstleistungen	und	Einrichtungen	relevant	sein.	Eine	Person,
die	aufgrund	sozialer	oder	wirtschaftlicher	Hintergründe	Schwierigkeiten	hat,	angemessene	Beschäftigung	oder	Bildungschancen	zu	finden,	kann	je	nach	Gesetzeslage	zusätzliche	Unterstützung	erhalten.	9.	Wie	können	sich	Milieufaktoren	auf	Diskriminierungsfälle	auswirken?	Milieufaktoren	können	in	Fällen,	in	denen	es	um	Diskriminierung	nach
dem	Allgemeinen	Gleichbehandlungsgesetz	(AGG)	geht,	eine	Rolle	spielen.	Personen,	die	aufgrund	ihrer	Herkunft,	ihres	Geschlechts,	ihrer	sexuellen	Identität,	ihrer	Religion	oder	Weltanschauung,	einer	Behinderung	oder	ihres	Alters	diskriminiert	werden,	können	aufgrund	von	Faktoren	ihres	Milieus	unterschiedlichen	Formen	der	Diskriminierung
ausgesetzt	sein.	Die	Berücksichtigung	des	"Milieus"	kann	dazu	beitragen,	gerechte	und	angemessene	Lösungen	für	die	betroffenen	Personen	zu	finden.	10.	Gibt	es	unterschiedliche	Ansichten	in	der	Rechtsprechung	zum	Thema	"Milieu"?	Es	gibt	unterschiedliche	Ansichten	und	Herangehensweisen	in	der	Rechtsprechung,	wenn	es	um	das	Thema
"Milieu"	geht.	Einige	juristische	Akteure	betonen	die	Wichtigkeit	der	Berücksichtigung	von	sozialen,	kulturellen	und	wirtschaftlichen	Faktoren,	während	andere	der	Meinung	sind,	dass	das	Recht	universell	und	unabhängig	von	diesen	Faktoren	angewendet	werden	sollte.	Letztlich	hängt	die	Rolle	des	Milieus	im	Einzelfall	von	den	konkreten	Umständen
und	den	jeweiligen	gesetzlichen	Regelungen	ab.
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